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2 4 5 . Bundesgesetz: Landeslehrer-Dienstrechtsüberleitungsgesetz 1962 — LaDÜG. 1962.

2 4 5 . Bundesgesetz vom 25. Juli 1962,
mit dem ein bundeseinheitliches Dienstrecht
der Landeslehrer für Volks-, Haupt- und
Sonderschulen sowie für gewerbliche, kauf-
männische und hauswirtschaftliche Berufs-
schulen geschaffen wird (Landeslehrer-Dienst-
rechtsüberleitungsgesetz 1962 — LaDÜG.

1962).

Der Nationalrat hat beschlossen:

I. HAUPTSTÜCK.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. A n w e n d u n g s b e r e i c h .

Dieses Bundesgesetz regelt das Dienstrecht der
im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu den
Ländern (Artikel 14 Abs. 2 des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 und in
der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes vom
18. Juli 1962, BGBl. Nr . 215) stehenden
Lehrer (Landeslehrer) für Volks-, Haupt- und
Sonderschulen und für gewerbliche, kaufmänni-
sche und hauswirtschaftliche Berufsschulen sowie
die Rechte und Pflichten der Personen, die einen
Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)bezug aus
einem solchen Dienstverhältnis haben.

§ 2. A n w e n d u n g v o n f ü r B u n d e s -
l e h r e r g e l t e n d e n V o r s c h r i f t e n .

(1) Auf die im § 1 genannten Personen finden
das Gehaltsüberleitungsgesetz, BGBl. Nr . 22/
1947, sowie jene gesetzlichen Vorschriften An-
wendung, die in den folgenden §§ 24, 25 Abs. 3,
45 und 56 auf sie für anwendbar erklärt werden.

(2) Die im Sinne des Abs. 1 anzuwendenden
gesetzlichen Vorschriften finden in ihrer gelten-
den Fassung (einschließlich der in den Novellen
zu diesen Vorschriften sonst enthaltenen Be-
stimmungen), soweit sie für Bundeslehrer des
Dienst- oder Ruhestandes oder deren Hinter-
bliebene gelten, mit der Maßgabe Anwendung,
daß

a) an die Stelle des Dienstverhältnisses zum
Bund das Dienstverhältnis zu dem be-
treffenden Bundesland tritt ,

b) sofern in diesen Vorschriften auf ein
früheres oder gleichzeitiges Dienstverhält-

nis zu einem Bundesland Bezug genommen
wird, an dessen Stelle ein früheres oder
gleichzeitiges Dienstverhältnis zu einem
anderen Bundesland oder zum Bund zu
verstehen ist,

c) bezüglich der Erlassung von Verordnungen
(Artikel 14 Abs. 2 dritter Satz des Bundes-
Verfassungsgesetzes in der Fassung von
1929 und in der Fassung des Bundesver-
fassungsgesetzes vom 18. Juli 1962, BGBl.
Nr. 215) sich die Zuständigkeit nach
§ 64 Abs. 2 und

d) bezüglich der Ausübung der Diensthoheit
sich die Zuständigkeit nach § 3 richtet.

§ 3. D i e n s t b e h ö r d e n .

Dienstbehörden (einschließlich der Qualifi-
kations- und Disziplinarbehörden) im Sinne
dieses Bundesgesetzes sind jene Behörden, die zur
Ausübung der Diensthoheit über die im § 1 ge-
nannten Personen hinsichtlich der einzelnen
dienstbehördlichen Aufgaben durch die gemäß
Artikel 14 Abs. 4 lit. a des Bundes-Verfassungs-
gesetzes in der Fassung von 1929 und in der
Fassung des Bundesverfassungsgesetzes vom
18. Juli 1962, BGBl. Nr. 215, erlassenen Landes-
gesetze berufen sind.

§ 4. E i n t e i l u n g d e r L a n d e s l e h r e r .

Die Landeslehrer werden eingeteilt:
a) nach den Verwendungsgruppen in Lehrer

der Verwendungsgruppe L 1, L 2 B, L 2 HS,
L 2 V und L 3;

b) innerhalb der Verwendungsgruppen nach
Dienstzweigen;

c) nach den Schularten in Lehrer an Volks-
schulen, an Hauptschulen, an Sonderschulen,
an gewerblichen, kaufmännischen oder haus-
wirtschaftlichen Berufsschulen;

d) nach der Art ihrer Dienstleistung in klas-
senführende Lehrer (Klassenlehrer), Lehrer
für Fachgruppen (Fachgruppenlehrer) und
Lehrer für einzelne Gegenstände;

e) nach ihrer Dienststellung in Leiter (an
Berufsschulen im Falle des § 38 Abs. 7 auch
Stellvertreter des Leiters) und Lehrer;

16 119



1210 62. Stück — Ausgegeben am 8. August 1962 — Nr. 245

f) nach der Art des Dienstverhältnisses in
provisorische und definitive Lehrer im
Sinne des § 5 des Gehaltsüberleitungs-
gesetzes;

g) nach der örtlichen Dienstleistung in Lehrer,
die unmittelbar einer Schule, und Lehrer,
die der Lehrerreserve zugewiesen sind;

h) innerhalb der unmittelbar einer Schule zu-
gewiesenen Lehrer in solche, die eine schul-
feste Stelle innehaben, und solche ohne
schulfeste Stelle;

i) nach dem Ausmaß der Beschäftigung in
vollbeschäftigte und teilbeschäftigte Lehrer.

II. HAUPTSTÜCK.

Das Dienstverhältnis.

§ 5. A n s t e l l u n g s e r f o r d e r n i s s e .

Als Landeslehrer kann nur angestellt werden,
wer die allgemeinen und die besonderen Anstel-
lungserfordernisse (§§ 6 und 7) erfüllt und nicht
von der Anstellung nach § 8 ausgeschlossen ist.

§ 6. A l l g e m e i n e A n s t e l l u n g s e r f o r -
d e r n i s s e .

(1) Allgemeine Anstellungserfordernisse sind:
a) die österreichische Staatsbürgerschaft,
b) die volle Handlungsfähigkeit, wobei deren

Beschränkung wegen Minderjährigkeit
außer Betracht bleibt,

c) die körperliche und geistige Eignung für
das Wirken als Lehrer und Erzieher sowie
— unbeschadet der Bestimmung des § 8
Abs. 2 — ein ehrenhaftes Vorleben,

d) ein Lebensalter von über 18 und unter
40 Jahren bei Eintritt in den öffentlichen
Dienst.

(2) Von der Überschreitung der oberen Alters-
grenze des Abs. 1 lit. d kann ausnahmsweise
Nachsicht erteilt werden, wenn die Anstellung
im Interesse des Schulwesens gelegen ist.

§ 7. B e s o n d e r e A n s t e l l u n g s e r f o r -
d e r n i s s e .

Die besonderen Anstellungserfordernisse, das
sind die Voraussetzungen für die Erlangung von
Dienstposten der einzelnen Dienstzweige — vor
allem die erforderliche Vorbildung und Ausbil-
dung —, sind nach Maßgabe der dienstlichen
Erfordernisse auf Grund des § 6 Abs. 3 des Ge-
haltsüberleitungsgesetzes durch Verordnung fest-
zusetzen.

§ 8. A u s s c h l i e ß u n g v o n d e r A n -
s t e l l u n g .

(1) Von der Anstellung ist ausgeschlossen:
a) wer wegen eines Verbrechens oder eines

aus Gewinnsucht verübten oder die öffent-
liche Sittlichkeit verletzenden Vergehens

oder einer solchen Übertretung oder wegen
der Übertretung nach § 420 des Strafge-
setzes rechtskräftig verurteilt worden ist,
solange die Strafe nicht getilgt ist;

b) wer aus dem öffentlichen Dienst entlassen
worden oder während eines anhängigen
Disziplinarverfahrens ausgetreten ist.

(2) Von der Ausschließung nach Abs. 1 kann in
rücksichtswürdigen Fällen Nachsicht erteilt wer-
den, soweit strafgesetzliche Bestimmungen nicht
entgegenstehen und die Anstellung im Interesse
des Schulwesens gelegen ist.

§ 9. A n s t e l l u n g .

(1) Voraussetzung für die Anstellung als Lan-
deslehrer ist eine Bewerbung.

(2) Bei der Auswahl der Bewerber ist zunächst
auf die fachliche Eignung, ferner auf die Zeit, die
seit Erfüllung der besonderen Anstellungserfor-
dernisse vergangen ist, und auf die Rücksichts-
würdigkeit der Bewerber im Hinblick auf ihre
sozialen Verhältnisse Bedacht zu nehmen.

(3) Für die Anstellung als Landeslehrer gelten
im übrigen die Bestimmungen der §§ 4 und 5
des Gehaltsüberleitungsgesetzes mit der Maßgabe,
daß die Ernennung auf einen hinsichtlich Ver-
wendungsgruppe (§ 4 lit. a), Dienstzweig (§ 4
lit. b), Schulart (§ 4 lit. c) und Dienststellung
(§ 4 lit. e) bestimmten Dienstposten erfolgt.

§ 10. A n s t e l l u n g s d e k r e t .

Über die Anstellung ist ein Dekret auszufer-
tigen, in dem außer den im § 9 Abs. 3 vorge-
schriebenen Angaben auch der Amtstitel und die
besoldungsrechtliche Stellung sowie der Tag, an
dem der Dienst anzutreten ist, anzugeben sind.
Ferner ist in das Anstellungsdekret eine Belehrung
über die Einbringung von Ansuchen um Anrech-
nung allfälliger Vordienstzeiten aufzunehmen.

§ 11. B e g i n n d e s D i e n s t v e r h ä l t -
n i s s e s .

(1) Das Dienstverhältnis beginnt mit dem Tag
der Zustellung des Anstellungsdekretes, sofern
darin nicht ausdrücklich ein späterer Tag be-
stimmt ist, frühestens jedoch — soweit nicht
Abs. 2 anzuwenden ist — mit dem Tag des
Dienstantrittes.

(2) Im Falle der Anstellung durch Übernahme
aus dem vertraglichen Landeslehrerdienstverhält-
nis zum gleichen Bundesland oder unmittelbar
nach dem Ausscheiden aus dem öffentlich-recht-
lichen Landeslehrerdienstverhältnis zu einem
anderen Bundesland beginnt das Dienstverhältnis
mit dem Tag der Zustellung des Anstellungs-
dekretes, sofern darin nicht ausdrücklich ein spä-
terer Tag bestimmt ist.

(3) Im Falle der Anstellung unmittelbar nach
dem Ausscheiden aus dem öffentlich-rechtlichen
Landeslehrerdienstverhältnis zu einem anderen
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Bundesland bleibt eine bereits erlangte Definitiv-
stellung im Sinne des § 5 Abs. 1 des Gehaltsüber-
leitungsgesetzes gewahrt; ebenso ist die im provi-
sorischen Dienstverhältnis beim abgebenden
Bundesland zurückgelegte Dienstzeit in die provi-
sorische Dienstzeit beim übernehmenden Bundes-
desland im Sinne des § 5 Abs. 4 des Gehaltsüber-
leitungsgesetzes einzurechnen.

§ 12. U n w i r k s a m w e r d e n d e r A n s t e l -
l u n g .

Die Anstellung wird unwirksam und das An-
stellungsdekret tritt außer Kraft, wenn der Dienst
in den Fällen des § 11 Abs. 1 nicht am vorge-
schriebenen Dienstantrittstag angetreten wird und

a) die Säumnis nicht innerhalb einer Woche
nach dem vorgeschriebenen Dienstantritts-
tag wegen Krankheit oder sonstiger stich-
hältiger Gründe gerechtfertigt und der
Dienst nicht am Tage nach Wegfall des
Hinderungsgrundes angetreten wird oder

b) die Säumnis länger als einen Monat dauert.

§ 13. D i e n s t g e l ö b n i s .

(1) Der Landeslehrer hat binnen vier Wochen
nach Beginn des Dienstverhältnisses (§ 11) das
Dienstgelöbnis abzulegen.

(2) Das Dienstgelöbnis hat folgenden Wortlaut :
„Ich gelobe, daß ich die Verfassung und die

Gesetze der Republik Österreich unverbrüchlich
beachten, meine Pflichten als Lehrer getreulich
erfüllen und meine ganze Kraft in den Dienst
der Schule und des österreichischen Vaterlandes
stellen werde."

(3) Die Beifügung einer religiösen Beteuerung
ist dem Landeslehrer freigestellt.

(4) Die Angelobung ist vor dem hiezu beauf-
tragten Organ der Dienstbehörde zu leisten. Die
Gelöbnisformel ist nach Beisetzung des Datums
vom angelobten Landeslehrer zu unterfertigen.
Die erfolgte Angelobung ist im Standesausweis
(§ 55) zu vermerken.

§ .14. E r n e n n u n g a u f e i n e n a n d e r e n
D i e n s t p o s t e n .

(1) Für die Ernennung auf einen anderen Dienst-
posten gelten die Bestimmungen des § 16 des
Gehaltsüberleitungsgesetzes mit der Maßgabe, daß
die Ernennung auf einen hinsichtlich Verwen-
dungsgruppe (§ 4 lit. a), Dienstzweig (§ 4 lit. b),
Schulart (§ 4 lit. c) und Dienststellung (§ 4 lit. e)
bestimmten Dienstposten erfolgt.

(2) Die Ernennung auf einen anderen Dienst-
posten erfolgt auf Ansuchen; sie ist nur zulässig,
wenn der Landeslehrer die besonderen Anstel-
lungserfordernisse (§ 7) hiefür erfüllt.

(3) Soweit die Ernennung auf einen anderen
Dienstposten mit der Verleihung einer schul-
festen Stelle (§ 19) verbunden wird, ist auf die
Vorschriften des § 21 Bedacht zu nehmen.

(4) Über die Ernennung auf einen anderen
Dienstposten ist ein Dekret auszufertigen, in dem
außer den im Abs. 1 vorgeschriebenen Angaben
auch der Amtstitel und die besoldungsrechtliche
Stellung anzugeben sind.

§ 15. Z u w e i s u n g u n d V e r s e t z u n g .

(1) Der Landeslehrer ist entweder unmittelbar
einer Schule zur Dienstleistung oder der Lehrer-
reserve zuzuweisen.

(2) Unter Aufhebung der jeweiligen Zuwei-
sung kann den Landeslehrer von Amts wegen
oder auf Ansuchen jederzeit durch eine ander-
weitige Zuweisung an eine andere Schule oder
zur Lehrerreserve versetzt werden (Versetzung),
sofern er jedoch eine schulfeste Stelle innehat,
nur in den Fällen des § 20.

(3) Ein Landeslehrer kann ohne seine Zustim-
mung nur einer Schule jener Schulart zuge-
wiesen werden, die seiner Ernennung (§ 9 Abs. 3
und § 14 Abs. 1) entspricht, doch kann ein
Volksschullehrer ohne seine Zustimmung auch
einer Haupt - oder Sonderschule zugewiesen
werden. Ein Volksschullehrer ohne Lehrbe-
fähigung für Haup t - beziehungsweise Sonder-
schulen darf einer solchen Schule nur so lange zu-
gewiesen werden, als entsprechend lehrbefähigte
Bewerber nicht zur Verfügung stehen.

(4) Landeslehrer — mit Ausnahme der Klassen-
lehrer an Volks- oder Sonderschulen —, die an
einer Schule (Stammschule) nicht die volle Lehr-
verpflichtung (§ 30) erfüllen, können unter Be-
achtung der Bestimmungen des Abs. 3 erforder-
lichenfalls gleichzeitig mehreren benachbarten
Schulen zugewiesen werden.

(5) Bei der Versetzung von Amts wegen ist auf
die Rücksichtswürdigkeit des Landeslehrers im
Hinblick auf seine sozialen Verhältnisse und auf
sein Dienstalter so weit Rücksicht zu nehmen, als
dienstliche Interessen nicht gefährdet werden.

(c) Die Verwendung in der Lehrerreserve sowie
die Verwendung eines Volksschullehrers ohne
Lehrbefähigung für Sonderschulen an einer
Sonderschule soll ohne Zustimmung des Landes-
lehrers nach Möglichkeit zwei Jahre nicht über-
schreiten.

(7) Soweit eine Zuweisung an eine Schule mit
der Verleihung einer schulfesten Stelle (§ 19)
verbunden wird, ist auf die Vorschriften des
§ 21 Bedacht zu nehmen.

(s) Bei Versetzung in einen anderen Dienstort
ist eine angemessene Übersiedlungsfrist zu ge-
währen.

§ 16. D i e n s t t a u s c h .

(1) Landeslehrern kann auf Ansuchen von
ihrer Dienstbehörde ein Diensttausch bewilligt
werden. Bei Landeslehrern verschiedener Bun-
desländer kommt die Bewilligung des Dienst-
tausches einer Anstellung (§ 9 Abs. 3) im über-
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nehmenden Bundesland und einem Ausscheiden
(§ 24) aus dem Dienstverhältnis des abgebenden
Bundeslandes gleich.

(2) Vor Bewilligung des Diensttausches zwischen
Inhabern schulfester Stellen sind die im Sinne des
§ 21 Abs. 5 zur Erstattung von Besetzungsvor-
schlägen berufenen Organe zu hören.

§ 17. V o r ü b e r g e h e n d e Z u w e i s u n g .

(1) Ein der Lehrerreserve zugewiesener Landes-
lehrer ist einer Stammschule und von dieser
nach Bedarf anderen Schulen vorübergehend zur
Dienstleistung zuzuweisen.

(2) Darüber hinaus, insbesondere wenn die
Lehrerreserve erschöpft ist, kann aus dienst-
lichen Gründen, vor allem zur Vertretung ab-
wesender Lehrer, ein Landeslehrer innerhalb
oder außerhalb seines Dienstortes einer anderen
Schule derselben oder einer anderen Schulart
vorübergehend zugewiesen werden.

(3) Die Bestimmungen des § 15 Abs. 3 bis 6
gelten sinngemäß auch für die vorübergehende
Zuweisung.

(4) Der Inhaber einer schulfesten Stelle kann
nur mit seiner Zustimmung länger als drei
Monate innerhalb eines Schuljahres vorüber-
gehend einer anderen Schule zugewiesen werden.

§ 18. V o r ü b e r g e h e n d e V e r w e n d u n g
b e i e i n e r D i e n s t s t e l l e d e r V e r w a l -

tung.

(1) Der Landeslehrer kann bei Bedarf mit
seiner Zustimmung unter Freistellung von der
Unterrichtserteilung vorübergehend zu einer an-
gemessenen Dienstleistung einer Dienststelle der
Bundes- oder Landesverwaltung zugewiesen wer-
den.

(2) Der Zustimmung des Landeslehrers bedarf
es nicht, wenn die vorübergehende Verwendung
bei einer Dienststelle der Schulverwaltung und
für einen Zeitraum erfolgt, in dem der Landes-
lehrer auf Grund eines amtsärztlichen Zeugnisses
wegen seines gesundheitlichen oder die Gesund-
heit der Schulkinder gefährdenden Zustandes
zwar für den Schuldienst, nicht aber für den
Verwaltungsdienst ungeeignet ist.

(3) Der Landeslehrer unterliegt für die Dauer
einer solchen Verwendung den für die Bedien-
steten dieser Dienststelle geltenden Bestim-
mungen über Unterstellung, besondere Pflichten
sowie Arbeitszeit, Feiertagsruhe und Urlaub.

§ 19. S c h u l f e s t e S t e l l e n .

(1) Schulfeste Stellen sind die Leiterstellen der
Volksschulen, der Hauptschulen und der Sonder-
schulen.

(2) Von den sonstigen Lehrerstellen an Volks-,
Haupt- und Sonderschulen, ferner von den
Leiter- und Lehrerstellen an gewerblichen, kauf-
männischen und hauswirtschaftlichen Berufs-

schulen sind jene zu ermitteln, deren dauernder
Bestand bei Berücksichtigung der voraussicht-
lichen Schülerzahlen gesichert ist.

(3) Von den gemäß Abs. 2 ermittelten Lehrer-
stellen an Volks-, Haupt- und Sonderschulen
ist mindestens die Hälfte der Stellen jeder ein-
zelnen Schulart — ohne Zuzählung der Leiter-
Stellen und der Stellen der Lehrerreserve — als
schulfest zu erklären. Desgleichen sind von den
gemäß Abs. 2 ermittelten Stellen an gewerb-
lichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen
Berufsschulen jene Leiterstellen und mindestens
die Hälfte jener Lehrerstellen, die für die Be-
setzung mit hauptamtlichen Berufsschulleitern
beziehungsweise Berufsschullehrern in Betracht
kommen, als schulfest zu erklären.

(4) Die gemäß Abs. 3 erklärte Schulfestigkeit
darf nu r bei wesentlicher Änderung der maß-
gebenden Umstände (Abs. 2) aufgehoben werden.

(5) Die Erklärung und Aufhebung der Schul-
festigkeit hat durch Verordnung der landes-
gesetzlich (Artikel 14 Abs. 2 dritter Satz und
Abs. 4 lit. a des Bundes-Verfassungsgesetzes in
der Fassung von 1929 und in der Fassung des
Bundesverfassungsgesetzes vom 18. Juli 1962,
BGBl. Nr . 215) hiezu berufenen Behörde zu
erfolgen.

§ 20. W i r k u n g d e r s c h u l f e s t e n
S t e l l e n .

Der Inhaber einer schulfesten Stelle kann unter
Bedachtnahme auf die Vorschriften des § 15 nur

a) mit seiner Zustimmung oder

b) im Falle der Unvereinbarkeit gemäß § 23
oder

c) bei Aufhebung der Schulfestigkeit oder
d) bei Auflassung der Stelle oder

e) im Falle des durch Disziplinarerkenntnis
(§ 56) ausgesprochenen Verlustes der aus der
Innehabung einer schulfesten Stelle flie-
ßenden Rechte

an eine andere Schule oder zur Lehrerreserve
versetzt werden, in den Fällen der lit. b, c und d
jedoch ohne Zustimmung des Landeslehrers, so-
weit es sich um Landeslehrer an Volks-, Haup t -
und Sonderschulen handelt, nur innerhalb des-
selben politischen Bezirkes.

§ 21. B e s e t z u n g d e r s c h u l f e s t e n
S t e l l e n .

(1) Die schulfesten Stellen können nur defini-
tiven Landeslehrern, die die besonderen An-
stellungserfordernisse (§ 7) für den betreffenden
Dienstposten erfüllen, verliehen werden.

(2) Die schulfesten Stellen sind — ausgenommen
im Falle des Diensttausches (§ 16) von Inhabern
solcher Stellen — im Ausschreibungs- und Be-
werbungsverfahren zu besetzen.
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(3) Die freigewordenen Stellen sind ehestens,
längstens jedoch innerhalb von sechs Monaten
nach Freiwerden in den zur Veröffentlichung
amtlicher Mitteilungen der ausschreibenden Be-
hörde bestimmten Verlautbarungsblättern aus-
zuschreiben. Unter freigewordenen Stellen sind
auch solche zu verstehen, deren Inhaber die aus
der Innehabung einer schulfesten Stelle fließenden
Rechte auf Grund eines Disziplinarerkenntnisses
verloren haben. Schulfeste Stellen, die durch
Übertri t t ihres Inhabers in den dauernden Ruhe-
stand von Gesetzes wegen (§ 67 des Gehalts-
überleitungsgesetzes) frei werden, sind so zeit-
gerecht auszuschreiben, daß sie im Zeitpunkte des
Freiwerdens besetzt werden können.

(4) Die Bewerbungsgesuche sind innerhalb
eines Monates nach dem Ausschreibungstag im
Dienstwege einzureichen; die Zeit der Haupt -
ferien ist in diese Frist nicht einzurechnen. Nicht
rechtzeitig eingereichte Bewerbungsgesuche gel-
ten als nicht eingebracht.

(5) Für jede einzelne ausgeschriebene Stelle
sind von den landesgesetzlich (Artikel 14
Abs. 4 lit. a des Bundes-Verfassungsgesetzes in der
Fassung von 1929 und in der Fassung des Bun-
desverfassungsgesetzes vom 18. Juli 1962, BGBl.
Nr . 215) hiezu berufenen Organen aus den
Bewerbungsgesuchen Besetzungsvorschläge zu er-
statten, in die gültigerweise nur Bewerber auf-
genommen werden können, die im Sinne des
Abs. 1 für die Verleihung der Stelle in Betracht
kommen.

(6) In jeden Besetzungsvorschlag sind bei mehr
als drei im Sinne des Abs. 1 in Betracht kom-
menden Bewerbern drei, bei drei oder weniger
solchen Bewerbern alle diese Bewerber aufzu-
nehmen und zu reihen. Bei der Auswahl und
Reihung ist zunächst auf die Gesamtbeurteilung,
ferner auf den Dienstrang — bei Bewerbern um
schulfeste Stellen an Haupt- und Sonderschulen
sowie an gewerblichen, kaufmännischen und
hauswirtschaftlichen Berufsschulen überdies auf
die an Schulen dieser Art nach Erfüllung der be-
sonderen Anstellungserfordernisse für die be-
treffende Schulart zurückgelegte Verwendungs-
zeit — sowie auf die Rücksichtswürdigkeit der
Bewerber im Hinblick auf ihre sozialen Ver-
hältnisse Bedacht zu nehmen; Landeslehrer, die
ihre schulfeste Stelle durch Auflassung der Stelle
verloren haben (§ 20 lit. d), sind bevorzugt zu
reihen. Bei weniger als drei dem Vorschlags-
organ geeignet erscheinenden Bewerbern kann
die neuerliche Ausschreibung der Stelle vorge-
schlagen werden.

(?) Die Stelle kann von der zur Verleihung zu-
ständigen Behörde nur einem in den Besetzungs-
vorschlag aufgenommenen Bewerber, der die im
Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt,
verliehen werden.

(8) Die Verleihung hat erforderlichenfalls unter
gleichzeitiger Ernennung (§ 14) oder unter
gleichzeitiger Zuweisung an die betreffende Schule
(§ 15) oder unter gleichzeitiger Ernennung und
Zuweisung zu erfolgen.

(9) Unterbleibt die Verleihung der ausge-
schriebenen Stelle, so ist diese Stelle bis zur
ordnungsgemäßen Besetzung im Bewerbungs-
verfahren weiterhin auszuschreiben.

(10) Das Besetzungsverfahren ist ohne un-
nötigen Verzug mit tunlichster Beschleunigung
durchzuführen.

§ 22. V e r t r e t u n g d e s S c h u l l e i t e r s
u n d B e t r a u u n g m i t d e r L e i t u n g .

(1) Im Falle einer Verhinderung des Leiters
wird er von dem der Schule zugewiesenen
dienstrangältesten Lehrer der jeweils höchsten
Verwendungsgruppe vertreten; an gewerblichen,
kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Be-
rufsschulen tr i t t an Stelle des Dienstranges die
Dauer der hauptamtlichen Dienstverwendung an
Berufsschulen. Das gleiche gilt jeweils sinngemäß
im Falle der Verhinderung des Vertreters oder
des nach Abs. 2 mit der Leitung betrauten
Lehrers.

(2) Nach zweimonatiger Verhinderung des
Leiters einer Schule ist, erforderlichenfalls unter
gleichzeitiger vorübergehender Zuweisung (§ 17),
ein Landeslehrer, der die besonderen Anstellungs-
erfordernisse (§ 7) für die betreffende Schulart
erfüllt, mit der Leitung zu betrauen, wenn in
diesem Zeitpunkt das Ende der Verhinderung
nicht innerhalb eines weiteren Monates mit
Sicherheit zu erwarten ist. Die Betrauung hat
unverzüglich zu erfolgen, wenn zu erwarten ist,
daß die Verhinderung länger als drei Monate
dauern wird, oder wenn die Leiterstelle frei ge-
worden ist.

(3) Sofern an Berufsschulen ein ständiger
Stellvertreter des Leiters bestellt ist (§ 38 Abs. 7),
vertritt dieser den Leiter in allen Fällen der Ver-
hinderung. Die Bestimmungen der Abs. 1
und 2 gelten sinngemäß für die Vertretung des
Stellvertreters des Leiters in seinem Aufgaben-
bereich.

§ 23. U n v e r e i n b a r e V e r w e n d u n g e n .

(1) Landeslehrer, die miteinander verheiratet,
in gerader Linie oder im zweiten Grad der
Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind
oder zueinander im Adoptivverhältnis stehen,
dürfen an derselben Schule im dienstlichen Ver-
hältnis der Über- und Unterordnung nur ver-
wendet werden, wenn dadurch Interessen des
Dienstes nicht gefährdet werden.

(2) Die Verwendung zweier Landeslehrer an
derselben Schule ist unzulässig, wenn ihre Ehe
für nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden
worden ist.
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§ 24. V e r s e t z u n g i n d e n R u h e s t a n d
u n d A u f l ö s u n g d e s D i e n s t v e r h ä l t -

n i s s e s .

Für die Voraussetzungen und das Verfahren
für die Versetzung in den zeitlichen oder dauern-
den Ruhestand und die sich daraus ergebenden
rechtlichen Wirkungen sowie für die Auflösung
des Dienstverhältnisses gelten im Sinne des § 2
die Bestimmungen der §§ 81 bis 94 der Lehrer-
dienstpragmatik, RGBl. Nr. 319/1917.

III. HAUPTSTÜCK.

Pflichten.

§ 25. A l l g e m e i n e P f l i c h t e n .

(1) Der Landeslehrer hat die Aufgaben seines
Lehr- und Erziehungsamtes nach bestem Wissen
und Können zu erfüllen und jederzeit die Inter-
essen des Schulwesens zu wahren. Er hat stets auf
das Wohl der ihm anvertrauten Schüler bedacht
zu sein und im Unterricht und in allen sonstigen
dienstlichen Angelegenheiten strenge Unpartei-
lichkeit und Uneigennützigkeit zu beobachten.
Ferner hat er stets nach seiner beruflichen Fort-
bildung bestrebt zu sein.

(2) Der Landeslehrer ist verpflichtet, die
Rechtsvorschriften zu beachten und den Wei-
sungen der Schulbehörden, Dienstbehörden und
sonstigen Vorgesetzten gewissenhaft nachzu-
kommen, soweit diese zur Erteilung der Wei-
sungen zuständig sind und die Befolgung der
Weisungen nicht gegen strafgesetzliche Vor-
schriften verstoßen würde.

(3) Für die Amtsverschwiegenheit, die Ein-
haltung des Dienstweges, das Verhalten bei
Dienstverhinderung, das ungerechtfertigte Fern-
bleiben vom Dienst, die Ausübung einer Neben-
beschäftigung und die Geschenkannahme gelten
im Sinne des § 2 die Bestimmungen der §§ 24,
28, 33, 37 und 38 der Lehrerdienstpragmatik,
RGBl. Nr . 319/1917.

§ 26. V e r h a l t e n .

(1) Der Landeslehrer hat seinen Vorgesetzten
mit Achtung zu begegnen, sich gegenüber
anderen Lehrern kollegial und hilfsbereit zu er-
weisen sowie den Schülern erzieherisch richtig
und den Erziehungsberechtigten taktvoll ent-
gegenzukommen.

(2) Der Landeslehrer hat in und außer Dienst
das Ansehen des Lehrstandes zu wahren und
alles zu vermeiden, was dem Vertrauen, das seine
Stellung erfordert, widerspricht.

(3) Der Landeslehrer ist auch im Ruhestand
verpflichtet, das Ansehen des Lehrstandes zu
wahren.

§ 27. A u f e n t h a l t .

(1) Der Landeslehrer hat seinen Wohnsitz
oder Aufenthaltsort so zu wählen, daß er den
dienstlichen Verpflichtungen voll nachzukommen
vermag.

(2) Der Landeslehrer hat der Dienstbehörde
seine Anschrift bekanntzugeben und jede Ände-
rung unverzüglich zu melden.

(3) O b und inwieweit Schulleitern und Lehrern
Naturalwohnungen zur Verfügung zu stellen
sind, bestimmt die Landesgesetzgebung
(Artikel 14 Abs. 2 zweiter Satz des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 und in
der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes vom
18. Juli 1962, BGBl. Nr . 215).

§ 28. L e h r a m t l i c h e P f l i c h t e n .

(1) Der Landeslehrer ist zur Erteilung regel-
mäßigen Unterrichtes verpflichtet (Lehrver-
pflichtung) und hat die vorgeschriebene Unter-
richtszeit einzuhalten.

(2) Der Landeslehrer hat auf die Erzielung
eines gedeihlichen Unterrichtes bedacht zu sein;
insbesondere hat er sich auf den Unterricht sorg-
fältig vorzubereiten, diesen nach dem vorgeschrie-
benen Lehrplan und nach pädagogischen Grund-
sätzen gewissenhaft zu erteilen, für die Erreichung
der vorgesehenen Lehrziele zu sorgen, die Lern-
erfolge der Schüler zu überwachen, deren Ar-
beiten zu überprüfen und auf die Schüler er-
zieherisch einzuwirken.

(3) Der Landeslehrer hat nach der jeweiligen
Diensteinteilung die Schüler in der Schule auch
15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes, in den
Unterrichtspausen — ausgenommen die bei ge-
teiltem Unterricht zwischen dem Vor- und
Nachmittagsunterricht liegende Zeit — und un-
mittelbar nach Beendigung des Unterrichtes beim
Verlassen der Schule sowie bei allen schulbe-
hördlich angeordneten oder genehmigten Schul-
veranstaltungen inner- und außerhalb des
Schulhauses zu beaufsichtigen. Hiebei hat er
insbesondere auf die körperliche Sicherheit und
auf die Gesundheit der Schüler zu achten und
Gefahren nach Kräften abzuwenden.

(4) Der Landeslehrer hat die ihm obliegenden
administrativen Aufgaben (wie Führung der
Amtsschriften, Verwaltung der Lehrmittel-
sammlungen, der Schüler- und Lehrerbüchereien,
der Lernmittel, der Schulwerkstätte, der Lehr-
küche, des Lehrgartens und ähnlicher Einrich-
tungen) gewissenhaft durchzuführen, an den
Lehrerkonferenzen teilzunehmen sowie erforder-
lichenfalls das Amt des Klassenvorstandes zu
führen.

(5) Der Landeslehrer hat auf ein enges Zu-
sammenwirken von Schule und Elternhaus im
Interesse der Schüler bedacht zu sein und den
Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten
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innerhalb der hiefür festgesetzten oder verein-
barten Sprechzeit zur Aussprache über die
Schüler zur Verfügung zu stehen.

§ 29. P f l i c h t e n d e s L e i t e r s .

(1) Der Leiter einer Schule ist der unmittel-
bare Vorgesetzte aller an der Schule tätigen
Lehrer. Er vertritt die Schule nach außen.

(2) Außer den in den §§ 25 bis 28 und 30 an-
geführten Pflichten obliegt dem Leiter die päd-
agogische und verwaltungsmäßige Leitung der
Schule. Insbesondere hat er darauf zu achten,
daß die an der Schule tätigen Lehrer ihre lehr-
amtlichen und sonstigen dienstlichen Pflichten
erfüllen. Es obliegt ihm die Zuweisung der
Lehrer an die einzelnen Klassen unter tunlicher
Berücksichtigung berechtigter Wünsche der ein-
zelnen Lehrer und unter Bedachtnahme auf eine
möglichst gleichmäßige Beschäftigung der Lehrer
im Rahmen ihrer Lehrbefähigung und Lehrver-
pflichtung, die Verantwortung für die Erstellung
des Stundenplanes und die Leitung der Lehrer-
konferenzen. Er hat für die Einhaltung aller
Rechtsvorschriften und schulbehördlichen Wei-
sungen und für die Aufrechterhaltung der Ord-
nung an der Schule zu sorgen und die Amts-
schriften der Schulleitung zu führen. Er hat den
ordnungsgemäßen Zustand der Schulliegen-
schaften und ihrer Einrichtungen zu überwachen
und wahrgenommene Mängel nachweislich dem
Schulerhalter zu melden. Ferner hat der Leiter
bis zum Ende des Schuljahres, in dem für die
einzelnen Landeslehrer seiner Schule eine Dienst-
beschreibung vorzunehmen ist (§ 50), einen Be-
richt zur Beurteilung dieser Landeslehrer im
Dienstwege der zur Dienstbeschreibung berufenen
Behörde unter Begrenzung auf die im § 51 Abs. 1
enthaltenen Richtlinien vorzulegen.

(3) Der Leiter hat in der Regel während der
Unterrichtszeit im Schulhause anwesend zu sein.
Im Falle einer vorübergehenden Abwesenheit
während der Unterrichtszeit hat er für seine
Vertretung möglichst unter Bedachtnahme auf
die Bestimmungen des § 22 Abs. 1 und 3 vor-
zusorgen. An Schulen, an denen der Unterricht
vor- und nachmittags stattfindet, kann die
Dienstbehörde die Anwesenheitspflicht des Lei-
ters unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse
der Schule einschränken, wobei für die Vertre-
tung ebenfalls im Sinne des § 22 Abs. 1 und 3
vorzusorgen ist.

§ 30. L e h r v e r p f l i c h t u n g .

(1) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung (§ 28
Abs. 1) richtet sich nach den Bestimmungen der
§§ 35 bis 39. Der Landeslehrer ist hiebei nach
Möglichkeit im vollen Ausmaß seiner Lehrver-
pflichtung zur Unterrichtserteilung heranzu-
ziehen.

(2) Innerhalb des Ausmaßes seiner Lehrver-
pflichtung hat der Landeslehrer erforderlichen-

falls auch Unterricht in Gegenständen zu erteilen,
für die er nicht lehrbefähigt ist, ferner Ver-
tretungsstunden zu übernehmen und nichtver-
bindliche Gegenstände zu unterrichten.

(3) Über das Ausmaß der Lehrverpflichtung
hinaus kann ein Landeslehrer nur aus zwingen-
den Gründen zu Mehrdienstleistungen bis zum
Ausmaß von sechs Wochenstunden, an geteilten
einklassigen Volksschulen aber bis zum Ausmaß
von sieben Wochenstunden verhalten werden.

§ 31. L e h r p f l i c h t e r m ä ß i g u n g .

(1) Die Lehrverpflichtung kann auf Ansuchen
des Landeslehrers herabgesetzt werden (Lehr-
pflichtermäßigung), sofern dies unter Bedacht-
nahme auf die Erfordernisse des Unterrichtes
möglich ist. Eine Lehrpflichtermäßigung ist nur
im öffentlichen Interesse oder aus gesundheit-
lichen Gründen, die in der Person des Landes-
lehrers liegen, zulässig; in letzterem Falle darf
die Ermäßigung nicht mehr als die Hälfte der
Lehrverpflichtung betragen und ist längstens auf
ein halbes Jahr zu beschränken, kann jedoch je-
weils um ein halbes Jahr bis zur Gesamtdauer
von zwei Jahren verlängert werden.

(2) Eine im öffentlichen Interesse gewährte
Lehrpflichtermäßigung ist mit einer anteiligen
Minderung der Bezüge oder mit der Verpflich-
tung zum Ersatz der Vertretungskosten zu ver-
binden, wenn und soweit der Landeslehrer aus
der Tätigkeit, die zur Lehrpflichtermäßigung
Anlaß gab, Einkünfte bezieht; hievon kann nur
aus wichtigen öffentlichen Interessen abgegangen
werden.

§ 32. A n r e c h n u n g v o n W e g z e i t e n a u f
d i e L e h r v e r p f l i c h t u n g .

Hat ein Landeslehrer an mehreren Schulen
(Exposituren) zu unterrichten (§ 15 Abs. 4), so
wird ihm die nach den örtlichen Verhältnissen
erforderliche Zeit (Geh-, Warte- und Fahrzeit)
für die Zurücklegung des Hin-, Zwischen- und
Rückweges zwischen seinem Wohnsitz und den
einzelnen Schulen (Exposituren) so weit auf die
Erfüllung der Lehrverpflichtung angerechnet, als
sie die jeweils an einem Tage erforderliche Zeit
(Geh-, Warte- und Fahrzeit) für die Zurück-
legung des Hin- und Rückweges zwischen seinem
Wohnsitz und dem Sitz der Stammschule um
mehr als eine Stunde überschreitet. Die Vor-
schriften über Reisegebühren werden hiedurch
nicht berührt.

§ 33. L e h r v e r p f l i c h t u n g b e i V e r w e n -
d u n g a n v e r s c h i e d e n e n S c h u l e n
o d e r i n v e r s c h i e d e n e n F ä c h e r n .

Unterrichtet ein Landeslehrer an mehreren
Schulen oder in mehreren Fächern, für die das
Ausmaß der Lehrverpflichtung verschieden ist,
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so ist das zur Erfüllung der Lehrverpflichtung
erforderliche Ausmaß seiner Beschäftigung in der
Weise zu ermitteln, daß zu der Zahl der
Wochenstunden, für welche die zeitlich geringere
Lehrverpflichtung gilt, die im Verhältnis der
geringeren zur höheren Lehrverpflichtung um-
gerechneten Wochenstunden, für welche die zeit-
lich höhere Lehrverpflichtung gilt, zugezählt
werden, bis das Ausmaß der geringeren Lehr-
verpflichtung erreicht ist.

§ 34. B e h a n d l u n g v o n B r u c h t e i l e n
b e i d e r F e s t s t e l l u n g d e r L e h r v e r -

p f l i c h t u n g .

Ergeben sich bei der Ermit t lung des Ausmaßes
der Lehrverpflichtung nach den §§ 30 bis 39 zu-
letzt nicht volle Wochenstunden, so ist ein
Bruchteil bis einschließlich einer halben Wochen-
stunde auf die nächstniedrigere volle Wochen-
stunde abzurunden und ein Bruchteil von mehr
als einer halben Wochenstunde auf die nächst-
höhere volle Wochenstunde aufzurunden.

§ 35. A u s m a ß d e r L e h r v e r p f l i c h -
t u n g d e r L e h r e r a n V o l k s s c h u l e n .

(1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer an Volks-
schulen, mit Ausnahme der Religionslehrer (§ 39
Abs. 1), beträgt — unbeschadet der Bestim-
mungen des Abs. 2 — 26 Wochenstunden, bei
zweisprachigem Unterr icht 23 Wochenstunden.

(2) Die Lehrverpflichtung der Klassenlehrer an
Volksschulen wird — ungeachtet des im Abs. 1
angeführten Ausmaßes und soweit nicht Abs. 3
Anwendung findet — durch die Führung der
dem Lehrer zugewiesenen Klasse in dem durch
den Lehrplan bestimmten Ausmaß erfüllt.

(3) Über die Klassenführung hinaus können
den Klassenlehrern — bei Aufrechterhaltung des
Grundsatzes der Klassenführung an Volksschulen
durch einen Lehrer — bis zu dem im Abs. 1 an-
geführten Ausmaß Unterrichtsstunden in anderen
Volksschulklassen derselben Schule zur ständigen
(Leiterreststunden gemäß Abs. 4) oder vertre-
tungsweisen (§ 30 Abs. 2) Unterrichtserteilung
ohne Mehrdienstleistungsvergütung zugewiesen
werden; hiebei ist anzustreben, daß alle Lehrer
im gleichen Ausmaß beschäftigt sind. Der Unte r -
richt in Mädchenhandarbeit und Hauswirtschaft
ist in der Regel von Arbeitslehrerinnen zu er-
teilen; ausnahmsweise kann dieser Unterr icht
einer Klassenlehrerin in der von ihr geführten
Klasse oder an anderen Volksschulklassen ihrer
Schule zur ständigen Unterrichtserteilung zu-
gewiesen werden, wenn sie hiefür die Lehrbefähi-
gung hat und Arbeitslehrerinnen nicht zur Ver-
fügung stehen.

(4) Die Lehrverpflichtung der Leiter von Volks-
schulen vermindert sich gegenüber dem im Abs. 1
angeführten Ausmaß um zwei Wochenstunden

für die Leitung der gesamten Schule und um je
eine weitere Wochenstunde für jede Klasse. Inner-
halb dieser Lehrverpflichtung sind Leiter von
Volksschulen mi t einer bis acht Klassen zur
Führung einer Klasse verpflichtet. Leiter von
Volksschulen mit mehr als acht Klassen sind von
der regelmäßigen Unterrichtserteilung befreit.
Soweit die Lehrverpflichtung des Leiters einer
Volksschule mi t einer bis acht Klassen zur Er-
teilung aller Unterrichtsstunden in der vom
Leiter geführten Klasse nicht ausreicht, sind die
restlichen Unterrichtsstunden auf die übrigen
Klassenlehrer der Schule aufzuteilen; ist dies
nicht möglich, so gebührt dem Leiter für die
seine Lehrverpflichtung übersteigenden Un te r -
richtsstunden eine Mehrdienstleistungsvergütung.
Wenn jedoch der Leiter durch den Unterr icht
in seiner Klasse das Ausmaß seiner Lehrver-
pflichtung nicht erreicht oder wenn es sich um
den Leiter einer Volksschule mi t mehr als acht
Klassen handelt, ist er verpflichtet, abwesende
Lehrer seiner Schule im Bedarfsfalle bis zum
Ausmaße seiner Lehrverpflichtung ohne An-
spruch auf eine Mehrdienstleistungsvergütung
zu vertreten.

(5) Soweit es erhöhte Verwaltungsaufgaben der
Schule erfordern, kann die Dienstbehörde die
Freistellung von der regelmäßigen Unterr ichts-
erteilung (Führung einer Klasse) auch für Leiter
von Volksschulen mit weniger als neun, aber
mehr als vier Klassen anordnen.

(6) Bei Leitern geteilter einklassiger Volksschulen
ist die Dienstzulage gemäß § 59 Abs. 6 des Ge-
haltsgesetzes 1956, BGBl. N r . 54, in der Fassung
der 1. Gehaltsgesetznovelle, BGBl. N r . 94/1959,
und in der Fassung der 5. Gehaltsgesetznovelle,
BGBl. N r . 164/1961, auf eine Mehrdienst-
leistungsvergütung, die sich auf Grund der Be-
st immungen des Abs. 4 allenfalls ergibt, anzu-
rechnen.

§ 36. A u s m a ß d e r L e h r v e r p f l i c h -
t u n g d e r L e h r e r a n H a u p t s c h u l e n .

(1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer an H a u p t -
schulen, mi t Ausnahme der Religionslehrer (§ 39
Abs. 1), beträgt 25 Wochenstunden. Sie vermin-
dert sich mi t der Maßgabe, daß die Gesamt-
minderung nicht mehr als vier Wochenstunden
beträgt,

a) für den Unterr icht in der Unterr ichts-
sprache oder in einer Fremdsprache je
Klasse u m eine Wochenstunde,

b) für den Unterr icht in Rechnen oder in
Natur lehre je Klasse u m eine halbe
Wochenstunde,

c) für die Führung der Klassenvorstandsge-
schäfte u m eine Wochenstunde,

d) für die Verwaltung der Sammlungen für
Erdkunde und Geschichte, für Na tu r lehre
oder für Naturgeschichte, der Bücherei,
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der Schulwerkstätte, der Lehrküche, des
Lehrgartens, der audio-visuellen Unter -
richtsbehelfe (Bild- und Tonträger) oder
der Turnsaaleinrichtung einschließlich der
Sportgeräte um je eine halbe Wochen-
stunde, insgesamt jedoch höchstens um
eine Wochenstunde.

(2) Die Lehrverpflichtung der Leiter von
Hauptschulen vermindert sich gegenüber dem
im Abs. 1 angeführten Ausmaß um drei Wochen-
stunden für die Leitung der gesamten Schule und
u m je eineinhalb weitere Wochenstunden für
jede Klasse. Innerhalb dieser Lehrverpflichtung
sind Leiter von Hauptschulen mit weniger als
neun Klassen zur regelmäßigen Unterrichtsertei-
lung verpflichtet. Leiter von Hauptschulen mit
mehr als acht Klassen sind von der regelmäßigen
Unterrichtserteilung befreit. Wenn der Leiter
einer Hauptschule mi t weniger als neun Klassen
durch den Unterr icht das Ausmaß seiner Lehr-
verpflichtung nicht erreicht oder wenn es sich
u m den Leiter einer Hauptschule mi t mehr als
acht Klassen handelt , ist er verpflichtet, ab-
wesende Lehrer seiner Schule im Bedarfsfalle bis
zum Ausmaße seiner Lehrverpflichtung ohne
Anspruch auf eine Mehrdienstleistungsvergütung
zu vertreten.

(3) Soweit es erhöhte Verwaltungsaufgaben der
Schule erfordern, kann die Dienstbehörde die
Freistellung von der regelmäßigen Unterrichts-
erteilung auch für Leiter von Hauptschulen mit
weniger als neun, aber mehr als vier Klassen
anordnen.

§ 37. A u s m a ß d e r L e h r v e r p f l i c h t u n g
d e r L e h r e r a n S o n d e r s c h u l e n .

(1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer, mi t Aus-
nahme der Religionslehrer (§ 39 Abs. 1), an
Sonderschulen oder an Volks- oder Hauptschulen
angeschlossenen Sonderschulklassen sowie die
Lehrverpflichtung der Leiter von Sonderschulen
richtet sich nach der Lehrverpflichtung der Lehrer
(Leiter) an Hauptschulen (§ 36) mi t der Maß-
gabe, daß

a) die Bestimmungen des § 36 Abs. 1 zweiter
Satz nu r bei Verwendung an Klassen mit
einem dem Hauptschulunterricht vergleich-
baren Fachunterricht Anwendung finden,

b) bei Verwendung als Klassenlehrer an
Klassen mit Klassenführung sich die Lehr-
verpflichtung um eine Wochenstunde ver-
mindert .

(2) Die Lehrverpflichtung der Klassenlehrer an
Klassen mit Klassenführung (Abs. 1 lit. b) wird
— ungeachtet des aus Abs. 1 sich ergebenden Aus-
maßes — durch die Führung der dem Lehrer zu-
gewiesenen Klasse in dem durch den Lehrplan
best immten Ausmaß erfüllt. Über die Klassen-
führung hinaus können jedoch dem Klassenlehrer
bis zu dem aus Abs. 1 sich ergebenden Ausmaß

im Bedarfsfalle Unterrichtsstunden in anderen
Klassen derselben Schule zur ständigen oder ver-
tretungsweisen Unterrichtserteilung ohne Mehr-
dienstleistungsvergütung zugewiesen werden, zur
ständigen Unterrichtserteilung jedoch nur an
Sonderschulklassen; hiebei ist anzustreben, daß
alle Lehrer im gleichen Ausmaß beschäftigt sind.

§ 38. A u s m a ß d e r L e h r v e r p f l i c h -
t u n g d e r L e h r e r a n g e w e r b l i c h e n ,
k a u f m ä n n i s c h e n u n d h a u s w i r t -

s c h a f t l i c h e n B e r u f s s c h u l e n .

(1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer an ge-
werblichen Berufsschulen — mit Ausnahme der
Religionslehrer (§ 39 Abs. 1) — beträgt

a) für den Unterr icht in Gegenständen der
Fachgruppe I (sprachlicher, betriebswirt-
schaftlicher u n d staatsbürgerkundlicher
Unterricht) 24 Wochenstunden,

b) für den Unterr icht in Gegenständen der
Fachgruppe II (fachtheoretischer und zeich-
nerischer Unterricht) 25 Wochenstunden,

c) für den Unterr icht in Gegenständen der
Fachgruppe III (praktischer Unterricht)
28 Wochenstunden.

(2) Die Lehrverpflichtung der Lehrer an kauf-
männischen Berufsschulen — mit Ausnahme der
Religionslehrer (§ 39 Abs. 1) — beträgt

a) für den Unterr icht in Gegenständen der
Fachgruppe I (sprachlicher, kommerzieller
und staatsbürgerkundlicher Unterricht)
24 Wochenstunden,

b) für den Unterr icht in Gegenständen der
Fachgruppe II (waren- u n d verkaufskund-
licher und wirtschaftsgeographischer Unte r -
richt) 25 Wochenstunden,

c) für den Unterr icht in Gegenständen der
Fachgruppe III (Kurzschrift und Maschin-
schreiben) 25 Wochenstunden.

(3) Die Lehrverpflichtung der Lehrer an haus-
wirtschaftlichen Berufsschulen — mit Ausnahme
der Religionslehrer (§ 39 Abs. 1) — beträgt
26 Wochenstunden.

(1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer nach den
Abs. 1, 2 oder 3 verminder t sich mi t der Maß-
gabe, daß die Gesamtminderung nicht mehr als
zwei Wochenstunden beträgt,

a) für die Führung der Klassenvorstandsge-
schäfte um insgesamt eine Wochenstunde,

b) bei Unterr icht in Gegenständen der Fach-
gruppe III an gewerblichen Berufsschulen
um je eine Wochenstunde

aa) für die Verwaltung einer organisa-
tionsmäßig vorgesehenen Lehrwerk-
stätte und

bb) für die Verwaltung-, Vorberei tung (Zu-
richtung) und Ausgabe des Arbeits-
materials.
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(5) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 4 sind
auf Lehrer an lehrgangsmäßig oder saisonmäßig
geführten Berufsschulen mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß die Gesamtzahl der Jahresstunden
jener eines vergleichbaren Lehrers einer ganz-
jährig geführten Berufsschule entspricht.

(6) Die Lehrverpflichtung der Leiter von ge-
werblichen, kaufmännischen und hauswirtschaft-
lichen Berufsschulen beträgt 24 Wochenstunden.
Sie vermindert sich für je 30 Schüler, soweit es
sich aber um Schüler mit Werkstättenunterricht
an gewerblichen Berufsschulen handelt, für je
20 Schüler um eine Wochenstunde.

(7) Ergeben sich bei der Berechnung nach Abs. 6
mehr als 30 Abzugsstunden, so ist ein Stellver-
treter des Leiters zu bestellen, dessen Lehrver-
pflichtung 24 Wochenstunden beträgt. Sie ver-
mindert sich um so viele Wochenstunden, als
die Anzahl der gemäß Abs. 6 errechneten Ab-
zugsstunden des Leiters 24 übersteigt.

(8) Bei Anwendung der Bestimmungen der
Abs. 6 und 7 ist jeweils von der Schülerzahl
an dem dem Beginn des Schuljahres vorangegan-
genen 31. Dezember auszugehen. An lehrgangs-
mäßig oder saisonmäßig geführten Berufsschulen
ist von der Gesamtzahl der Schüler aller Lehr-
gänge des vorangegangenen Schuljahres auszu-
gehen; für verbleibende Lehrverpflichtungsstun-
den sind die Bestimmungen des Abs. 5 anzuwen-
den.

(9) Soweit es erhöhte Verwaltungsaufgaben der
Schule erfordern, kann die Dienstbehörde an-
ordnen, daß Leiter von gewerblichen, kaufmän-
nischen oder hauswirtschaftlichen Berufsschulen,
deren Lehrverpflichtung gemäß Abs. 6 weniger
als zwölf Wochenstunden beträgt, von der regel-
mäßigen Unterrichtserteilung freigestellt werden;
das gleiche gilt für Stellvertreter des Leiters,
deren Lehrverpflichtung gemäß Abs. 7 weniger
als zwölf Wochenstunden beträgt.

§ 39. A u s m a ß d e r L e h r v e r p f l i c h -
t u n g d e r L e h r e r f ü r e i n z e l n e G e -

g e n s t ä n d e .

(1) Die Lehrverpflichtung der Religionslehrer
an Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie an
gewerblichen, kaufmännischen und hauswirt-
schaftlichen Berufsschulen beträgt 24 Wochen-
stunden.

(2) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der
Lehrer für sonstige einzelne Gegenstände an den
im Abs. 1 genannten Schulen richtet sich nach
den für die betreffende Schulart in den §§ 35
bis 38 festgesetzten Bestimmungen. Sofern eine
solche Lehrverpflichtung mehr als 24 Wochen-
stunden beträgt, gilt ein Lehrer für einzelne
Gegenstände jedoch als vollbeschäftigt, wenn er
— unter Einrechnung einer allfälligen Geh-,
Warte- oder Fahrzeit gemäß § 32 — mit min-
destens 24 Wochenstunden in Verwendung steht.

IV. HAUPTSTÜCK.

Rechte.

§ 40. A m t s t i t e 1.

(1) Die Amtstitel der Landeslehrer sind auf
Grund des § 9 des Gehaltsüberleitungsgesetzes
durch Verordnung festzusetzen.

(2) Für Leiter und Lehrer der einzelnen Schul-
arten sind unterschiedliche Amtstitel festzu-
setzen, wobei dem Dienstalter entsprechende
Stufen vorgesehen werden können.

(3) Für verdiente Landeslehrer kann anläßlich
ihres Übertrittes oder ihrer Versetzung in den
dauernden Ruhestand die Möglichkeit der Ver-
leihung eines für Leiter der betreffenden Schul-
art bestimmten Amtstitels vorgesehen werden.

§ 41. Urlaub.

(1) Der Landeslehrer ist während der Dauer
der Schulferien vom Dienst beurlaubt, soweit im
folgenden nicht anderes bestimmt ist.

(2) Der Leiter ist verpflichtet, die ersten und
die letzten drei Werktage der Hauptferien am
Dienstort anwesend zu sein.

(3) Im übrigen hat der Leiter für die Wahr-
nehmung von unaufschiebbaren Leitungsgeschäf-
ten während der Schulferien zu sorgen, wobei
er auch die seiner Schule zugewiesenen Lehrer
unter tunlicher Berücksichtigung berechtigter
Wünsche in möglichst gleichem Maße heran-
ziehen kann.

(4) Der Landeslehrer hat seinem unmittelbar
Vorgesetzten für die Zeit der Hauptferien die
Anschrift bekanntzugeben, unter der ihm auf
dem kürzesten Wege amtliche Verständigungen
zukommen können. Leiter haben diese Meldung
auch für die Zeit der Weihnachts- und Oster-
ferien zu erstatten.

§ 42. A u ß e r o r d e n t l i c h e r U r l a u b .

(1) Volksschullehrern ist zum Zwecke der Aus-
bildung zum Lehrer für Hauptschulen oder für
Sonderschulen auf ihr Ansuchen ein Urlaub bis
zu einem Jahr zu gewähren, wenn die Voraus-
setzungen für eine solche Ausbildung gegeben
sind und wichtige dienstliche Gründe nicht ent-
gegenstehen.

(2) Außer den Fällen des § 41 und des Abs. 1
kann der Landeslehrer über sein Ansuchen wegen
wichtiger Familienangelegenheiten, zur Wieder-
herstellung seiner vollen Gesundheit, im öffent-
lichen Interesse, ferner in rücksichtswürdigen Fäl-
len auch zur Fortbildung, zu Studienzwecken
oder aus anderen Gründen beurlaubt werden.

(3) Die Gewährung eines Urlaubes gemäß
Abs. 2 von mehr als drei Monaten ist an die
Bedingung der Einstellung der Bezüge und Nicht-
anrechnung der Zeit des Urlaubes für die Vor-
rückung und für die Bemessung des Ruhegenusses
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zu knüpfen; diese Bedingung gilt jedoch nicht
für die in die Zeit des Urlaubes fallenden Haupt -
ferien, wenn die Dauer des Urlaubes zehn Mo-
nate nicht übersteigt.

(4) Liegen rücksichtswürdige Gründe vor, so
kann abweichend von den Bestimmungen des
Abs. 3 ein Urlaub gemäß Abs. 2 bis zu einem
Jahr — allenfalls unter Belassung der Bezüge
oder unter Belassung der Bezüge gegen Ersatz
der Vertretungskosten — bei Anrechnung der
Zeit des Urlaubes für die Vorrückung und für
die Bemessung des Ruhegenusses gewährt werden.

(5) Von den einschränkenden Bestimmungen
der Abs. 3 und 4 kann nur bei Vorliegen schwer-
wiegender gesundheitlicher Gründe, die in der
Person des Landeslehrers liegen, oder aus wich-
tigen öffentlichen Interessen abgegangen werden.

§ 43. R ü c k b e r u f u n g v o m U r l a u b .

Der Landeslehrer kann während eines Urlaubes
gemäß den §§ 41 und 42 zur Dienstleistung zu-
rückberufen werden, wenn dies aus wichtigen
dienstlichen Gründen geboten ist. In diesem Falle
ist ihm, sobald es der Dienst gestattet, die Fort-
setzung des Urlaubes zu ermöglichen, und zwar
in den Fällen, in denen sich der Urlaub nicht
nach den Ferien richtet, im Ausmaße des noch
nicht verbrauchten Urlaubsteiles.

§ 44. A u ß e r d i e n s t s t e l l u n g .

(1) Bewirbt sich ein Landeslehrer um das Man-
dat eines Abgeordneten zum Nationalrat oder
zu einem Landtag, so ist er von Amts wegen
bis nach vollzogener Wahl außer Dienst zu
stellen.

(2) Wird ein Landeslehrer Mitglied des Natio-
nalrates oder des Bundesrates, so ist er für die
Dauer des Mandates von Gesetzes wegen (Ar-
tikel 59 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes
in der Fassung von 1929) außer Dienst gestellt.

(3) Wird ein Landeslehrer Mitglied eines Land-
tages, so ist er für die Dauer des Mandates von
Amts wegen außer Dienst zu stellen.

00 Wird ein Landeslehrer Mitglied der Bun-
desregierung oder einer Landesregierung, so ist
er von Amts wegen für die Dauer dieser Funk-
tion außer Dienst zu stellen.

(5) Ein gemäß den Abs. 1 bis 4 außer
Dienst gestellter Landeslehrer erleidet in seiner-
dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung keine
Einbuße; er verbleibt — soweit es sich nicht
um einen nach Abs. 4 außer Dienst gestellten
Landeslehrer handelt, auf den Abs. 6 Anwen-
dung findet — im ungeschmälerten Genuß sei-
nes Diensteinkommens und es ist ihm die im
Verhältnis außer Dienst zugebrachte Zeit für
die Vorrückung und für die Bemessung des
Ruhegenusses anzurechnen.

(6) Auf einen gemäß Abs. 4 außer Dienst ge-
stellten Landeslehrer sind die Bestimmungen des

§ 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 29. Feber
1956, BGBl. Nr . 57, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr . 16/1962, auch dann anzu-
wenden, wenn er Mitglied einer Landesregie-
rung ist.

(7) Sind die Voraussetzungen der Außerdienst-
stellung entfallen, so ha t sich der Landeslehrer
unverzüglich zum Dienstantri t t zu melden.

V. H A U P T S T Ü C K .

Besoldungs- und pensionsrechtliche Vorschriften.

§ 45. A n w e n d u n g v o n f ü r B u n d e s -
l e h r e r g e l t e n d e n b e s o l d u n g s - u n d

p e n s i o n s r e c h t l i c h e n
V o r s c h r i f t e n .

Für das Besoldungs- und Pensionsrecht gelten
im Sinne des § 2 folgende Vorschriften:

a) das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr . 54,
b) die §§ 65 Abs. 1 und 6, 67, 70 u n d 71

der Lehrerdienstpragmatik, RGBl. N r . 319/
1917, und die Unfallhinterbliebenennovelle,
StGBl. Nr . 477/1920,

c) das Pensionsüberleitungsgesetz, BGBl.
Nr . 187/1949, und die für die Bundes-
lehrer noch geltenden Bestimmungen des
Pensionsgesetzes 1896, RGBl. Nr . 74, und
des Pensionsgesetzes 1921, BGBl. N r . 735,

d) das Ruhegenußvordienstzeitengesetz, BGBl.
Nr . 193/1949, und das Ruhegenußvor-
dienstzeitengesetz 1956, BGBl. Nr . 26,

e) das Bundesgesetz vom 19. Oktober 1934,
BGBl. II, Nr . 310, über die Ruhe- und
Versorgungsgenüsse der Pensionsparteien
des Bundes im Ausland,

f) Art . VI Abs. 1 des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1929, BGBl. N r . 436,

g) die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl.
Nr . 133.

§ 46. B e z ü g e t e i l b e s c h ä f t i g t e r
L a n d e s l e h r e r .

(1) Der Monatsbezug der in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis teilbeschäftigten
Landeslehrer für einzelne Gegenstände, insbe-
sondere der Arbeitslehrerinnen, beträgt für jede
Wochenstunde 4 v. H . des Monatsbezuges eines
vollbeschäftigten Landeslehrers der entsprechen-
den Verwendungsgruppe.

(2) Zeiträume, während derer ein im öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis stehender Lan-
deslehrer in Teilbeschäftigung verwendet wird,
werden für die Vorrückung, wenn die Beschäf-
tigung wenigstens zehn Wochenstunden beträgt,
voll, wenn sie wenigstens sechs Wochenstunden
beträgt, zur Hälfte, sonst zu einem Drittel an-
gerechnet.

(3) Den im Abs. 1 genannten Landeslehrern
gebühren monatliche Ruhegenüsse, die nach zehn
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Dienstjahren 40 v. H. der Ruhegenußbemes-
sungsgrundlage (Abs. 4) betragen. Für die wei-
tere Dienstzeit ist § 46 Abs. 1 erster Satz des
Gehaltsüberleitungsgesetzes mit der Maßgabe
anzuwenden, daß die in Teilbeschäftigung zuge-
brachten Zeiträume, wenn die Beschäftigung
wenigstens zehn Wochenstunden beträgt, voll,
wenn sie wenigstens sechs Wochenstunden be-
trägt, zur Hälfte, sonst zu einem Drittel ange-
rechnet werden.

(4) Die Ruhegenußbemessungsgrundlage (§ 47
des Gehaltsüberleitungsgesetzes) der im Abs. 1
genannten Landeslehrer richtet sich nach dem
gemäß Abs. 1 festgesetzten Monatsbezug. Die
Zahl der Wochenstunden, die seiner Berechnung
zugrunde zu legen ist, richtet sich nach dem
Durchschnitt der Gesamtdienstzeit, wenn diese
Berechnung infolge Fehlens der entsprechenden
Unterlagen aber nicht möglich ist, nach dem
Durchschnitt der letzten zehn im öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis zugebrachten Jahre;
hiebei sind Bruchteile von einer halben Wochen-
stunde und darüber als volle Stunde anzu-
rechnen, Bruchteile bis zu einer halben Wochen-
stunde nicht zu berücksichtigen.

(5) Die Bezüge auf Grund der Abs. 1 bis 4
dürfen den Monatsbezug (Ruhe- oder Versor-
gungsgenuß) eines vollbeschäftigten Landes-
lehrers der entsprechenden Verwendungsgruppe
nicht übersteigen.

§ 47. B e t r a u u n g e i n e s Landesleh-
r e r s m i t S c h u l a u f s i c h t s -

f u n k t i o n e n .

Wird ein Landeslehrer im Sinne des § 71 des
Gehaltsgesetzes 1956 provisorisch als Beamter
des Schulaufsichtsdienstes in Verwendung ge-
nommen oder mit der Funktion eines Beamten
des Schulaufsichtsdienstes oder sonst mit Auf-
gaben der Schulaufsicht, insbesondere mit der
Fachinspektion für einzelne Gegenstände, be-
traut, so sind die dadurch entstehenden Kosten
für seine Vertretung als Landeslehrer sowie die
im § 71 des Gehaltsgesetzes 1956 vorgesehenen
Dienstzulagen entsprechend den Bestimmungen
über den Personalaufwand für die Beamten des
Schulaufsichtsdienstes vom Bund zu tragen.

§ 48. B e i t r a g s v e r r e c h n u n g .

(1) Der aus Anlaß der Anrechnung von Vor-
dienstzeiten für die Bemessung des Ruhegenusses
zu entrichtende besondere Pensionsbeitrag oder
zu leistende Überweisungsbetrag fließt, soweit
im Abs. 2 nicht anderes bestimmt ist, dem Bund
insolange zu, als dieser den Pensionsaufwand
der im § 1 genannten Personen trägt. Das gleiche
gilt hinsichtlich des Pensionsbeitrages im Sinne
des § 22 des Gehaltsgesetzes 1956.

(2) Tri t t ein Landeslehrer im unmittelbaren
Anschluß an das Ausscheiden aus seinem Dienst-
verhältnis zu einem Bundesland in ein pensions-
versicherungsfreies Dienstverhältnis zu einem
anderen Bundesland als Landeslehrer, so ist der
Überweisungsbetrag gemäß § 311 Abs. 2 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes zinsen-
los bis zum Ausscheiden aus dem neuen pen-
sionsversicherungsfreien Dienstverhältnis, läng-
stens jedoch solange der Bund die Kosten der
Besoldung der im § 1 angeführten Personen
trägt, gestundet. Der frühere Dienstgeber hat
dem Pensionsversicherungsträger den Übertri t t
des Landeslehrers anzuzeigen.

(3) Leistungen aus der gesetzlichen Pensions-
versicherung, die bei der Anrechnung von Vor-
dienstzeiten für die Bemessung des Ruhegenus-
ses als Beitrag gehen, sind von der sie empfan-
genden Gebietskörperschaft, wenn sie nicht
selbst Trägerin des Pensionsaufwandes ist, an
diejenige Gebietskörperschaft zu überweisen, die
im Zeitpunkt der Fälligkeit der einzelnen Lei-
stung den Pensionsaufwand für den betreffenden
Landeslehrer trägt.

(4) Bei teilweiser Tragung der Pensionslast ist
in den Fällen der Abs. 1 bis 3 eine anteilige
Überweisung vorzunehmen.

§ 49. G e w ä h r u n g a u ß e r o r d e n t -
l i c h e r Z u l a g e n , V e r s o r g u n g s g e -

n ü s s e u n d Z u w e n d u n g e n .

(1) Es können gewährt werden:
a) Landeslehrern im aktiven Dienstverhältnis

persönliche für den Ruhegenuß anrechen-
bare außerordentliche Zulagen,

b) Landeslehrern und deren Hinterbliebenen
außerordentliche Zulagen zu den normal-
mäßigen Ruhe- und Versorgungsgenüssen,

c) Landeslehrern und deren Hinterblie-
benen außerordentliche Versorgungs-
genüsse und Zuwendungen.

(2) Auf die Gewährung von außerordentlichen
Zulagen, Versorgungsgenüssen und Zuwendun-
gen im Sinne des Abs. 1 besteht kein Rechtsan-
spruch.

(3) Außerordentliche Zulagen, Versorgungs-
genüsse und Zuwendungen im Sinne des Abs. 1
dürfen nur insoweit gewährt werden, als dies
zur Beseitigung von Härten angemessen ist; die
Gewährung kann, wenn die Umstände, unter
denen sie erfolgte, sich ändern, jederzeit ganz
oder teilweise widerrufen werden.

VI. HAUPTSTÜCK.

Dienstbeschreibung und Standesausweis.

§ 50. Z e i t p u n k t d e r D i e n s t -
b e s c h r e i b u n g .

(1) Die Dienstbeschreibung ist bei Landes-
lehrern, die weniger als zehn Jahre im öffent-
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lichen Schuldienst verbracht haben, am Ende
eines jeden Schuljahres, bei den übrigen Landes-
lehrern am Ende jedes dri t ten Schuljahres vor-
zunehmen.

(2) Eine Dienstbeschreibung ist jedoch jeden-
falls am Ende eines Schuljahres vorzunehmen,
wenn die letzte Gesamtbeurteilung (§ 52) „min-
der entsprechend" oder „nicht entsprechend"
gelautet hat. Ferner ist eine Dienstbeschreibung
am Ende des Schuljahres vorzunehmen, in dem
der Landeslehrer die Gehaltsstufe 9 erreicht.

§ 51 . I n h a l t d e r D i e n s t -
b e s c h r e i b u n g .

(1) Die Dienstbeschreibung eines Landeslehrers
hat ein Gesamtbild seines Wirkens als Lehrer
für den Zeitraum zu geben, auf den sich die
Dienstbeschreibung bezieht; hiebei sind sein
fachliches Wissen und die Kenntnisse der für
die Ausübung des Dienstes nötigen Vorschriften,
seine Gewissenhaftigkeit, sein pädagogisches Ge-
schick, seine Unterrichts- und Erziehungserfolge,
sein Verhalten (§ 26) und seine Eignung als
Leiter beziehungsweise zum Leiter zu berück-
sichtigen.

(2) Die Dienstbeschreibung hat außerdem eine
Gesamtbeurteilung zu enthalten.

§ 52. G e s a m t b e u r t e i l u n g .

(1) Für die Gesamtbeurteilung der Dienstbe-
schreibung sind folgende Bezeichnungen zu ver-
wenden:

a) ausgezeichnet, wenn die Dienstleistung das
Durchschnittsmaß erheblich übersteigt;

b) sehr gut, wenn die Dienstleistung das
Durchschnittsmaß übersteigt;

c) gut, wenn die Dienstleistung dem Durch-
schnittsmaß entspricht;

d) minder entsprechend, wenn die Dienst-
leistung unter dem Durchschnittsmaß liegt
oder Gründe zu ernster Bemängelung vor-
liegen;

e) nicht entsprechend, wenn die Dienst-
leistung erheblich unter dem Durchschnitt
liegt oder trotz wiederholter Beanstandun-
gen wesentliche Mängel aufweist.

(2) Die Gesamtbeurteilung darf nicht in Zif-
fern ausgedrückt werden.

(3) Zugleich mit der Gesamtbeurteilung am
Ende des Schuljahres, in dem der Landeslehrer
die Gehaltsstufe 9 erreicht, ist auszusprechen,
ob er mindestens eine seinem Dienstalter ent-
sprechende Durchschnittsleistung (§ 55 Abs. 3
des Gehaltsgesetzes 1956) aufweist.

§ 53. B e k a n n t g a b e d e r G e s a m t -
b e u r t e i l u n g .

(1) Die Gesamtbeurteilung ist dem Landes-
lehrer spätestens bis zu dem auf das Ende des

Schuljahres, für das die Dienstbeschreibung er-
folgt ist, folgenden 31. Oktober schriftlich be-
kanntzugeben.

(2) Jeder Landeslehrer hat das Recht, in seine
Dienstbeschreibung innerhalb von zwei Monaten
nach Zustellung der Gesamtbeurteilung Einsicht
zu nehmen und sich davon Abschriften an-
zufertigen.

§ 54. B e r u f u n g .

(1) Gegen die Gesamtbeurteilung kann der
beurteilte Landeslehrer Berufung erheben.

(2) Die Berufung ist binnen zwei Wochen nach
erfolgter Zustellung (§ 53 Abs. 1) bei der Be-
hörde, welche die Gesamtbeurteilung vor-
genommen hat, einzubringen und von dieser
der zur Berufungsentscheidung zuständigen Be-
hörde vorzulegen. Die Zeit der Hauptferien ist
in die zweiwöchige Berufungsfrist nicht einzu-
rechnen.

(3) Gegen die Entscheidung über die Berufung
ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig.

(4) Die rechtskräftige Gesamtbeurteilung ist in
den Standesausweis (§ 55) einzutragen.

§ 55. P e r s o n a l a k t u n d S t a n d e s a u s -
w e i s .

(1) Für jeden Landeslehrer ist von der Dienst-
behörde ein Personalakt anzulegen und ein
Standesausweis zu führen, der alle das Dienst-
verhältnis und die Bezugsberechnung bestim-
menden Angaben zu enthalten hat.

(2) Der Landeslehrer hat das Redit , in seinen
Standesausweis Einsicht zu nehmen und sich
davon Abschriften anzufertigen.

(3) Der Landeslehrer hat die für seine dienst-
rechtliche Behandlung benötigten Urkunden der
Dienstbehörde zur Einsichtnahme vorzulegen
und erforderlichenfalls beglaubigte Abschriften
zur Verfügung zu stellen.

VII. HAUPTSTÜCK.

Ahndung von Pflichtverletzungen.

§ 56. A n w e n d u n g v o n f ü r B u n d e s -
l e h r e r g e l t e n d e n d i s z i p l i n a r -

r e c h t l i c h e n V o r s c h r i f t e n .

Für die Ahndung von Pflichtverletzungen fin-
den im Sinne des § 2 die Bestimmungen des
V. Abschnittes der Lehrerdienstpragmatik, RGBl.
Nr . 319/1917, mit der Maßgabe Anwendung, daß
als Disziplinarstrafe auch der Verlust der aus der
Innehabung einer schulfesten Stelle fließenden
Rechte ausgesprochen werden kann.

§ 57. G n a d e n r e c h t .

Die von Disziplinarbehörden rechtskräftig
verhängten Disziplinarstrafen können im Gna-
denweg erlassen oder gemildert, und es können
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deren Rechtsfolgen ganz oder teilweise nach-
gesehen werden. Ferner kann im Gnadenweg
angeordnet werden, daß ein Disziplinarverfah-
ren nicht eingeleitet oder ein eingeleitetes Diszi-
plinarverfahren wieder eingestellt werde.

VIII. HAUPTSTÜCK.

Übergangs- und Schlußbestimmungen.

§ 58.

(1) Verordnungen gemäß § 19 Abs. 5 sind
erstmals innerhalb eines Jahres nach dem In-
krafttreten dieses Bundesgesetzes zu erlassen.

(2) Landeslehrer, die im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Bundesgesetzes nach den Bestim-
mungen des bisherigen Rechtes eine Stelle, die
gemäß Abs. 1 für schulfest erklärt wird oder
gemäß § 19 Abs. 1 schulfest ist, innehaben, sind
so zu behandeln, als wäre ihnen diese Stelle nach
den Bestimmungen des § 21 verliehen worden.

(3) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Bundesgesetzes im Gange befindlichen Verfahren
zur Besetzung von Stellen, die gemäß Abs. 1
für schulfest erklärt werden oder gemäß § 1.9
Abs. 1 schulfest sind, sind nach den bisherigen
Bestimmungen zu Ende zu führen.

(4) Die schulfesten Stellen, die nicht nach den
Bestimmungen der Abs. 2 und 3 besetzt wor-
den sind, sind innerhalb eines Jahres nach
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes aus-
zuschreiben und nach den Bestimmungen des
§ 21 zu besetzen.

§ 59.

(1) Der monatliche Dienstbezug der in einem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis teil-
beschäftigten Landeslehrer für einzelne Gegen-
stände, die vor dem 28. August 1951 angestellt
worden sind und deren Bezug bisher nach den
am 13. März 1938 in Geltung gestandenen lan-
desrechtlichen Bestimmungen für jede Wochen-
stunde 5 v. H . des Bezuges eines vollbeschäftig-
ten Landeslehrers der entsprechenden Verwen-
dungsgruppe betragen hat, richtet sich weiter-
hin nach diesem Hundertsatz.

(2) Die bis zum 28. August 1951 in einem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis in Teil-
beschäftigung zurückgelegten Dienstzeiten sind
für die Bemessung des Ruhegenusses mit den
vollen Hundertsätzen gemäß § 46 Abs. 1 erster
Satz des Gehaltsüberleitungsgesetzes anzurech-
nen, soweit es sich nicht um Personen handelt,
auf die § 2 Abs. 4 des Pensionsüberleitungs-
gesetzes Anwendung findet.

(3) Auf die nicht vollbeschäftigten, in einem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden
Landeslehrer, denen bisher nach den am
13. März 1938 in Geltung gestandenen landes-
rechtlichen Bestimmungen nur eine Remunera-

tion zuerkannt worden ist, finden die Bestim-
mungen des Abs. 1 und des § 46 Abs. 1 und 2
gleichfalls Anwendung. Ein Ruhe(Versorgungs)-
genuß steht ihnen oder ihren versorgungsberech-
tigten Angehörigen nach Maßgabe der Bestim-
mungen des Abs. 2 und des § 46 Abs. 3
und 4 zu.

(4) Auf Landeslehrer, denen bisher nach den
am 13. März 1938 in Geltung gestandenen lan-
desrechtlichen Bestimmungen auf Grund eines
in Teilbeschäftigung zugebrachten öffentlich-
rechtlichen einschließlich eines remunerierten
Dienstverhältnisses ein dauernder ordentlicher
Ruhegenuß oder eine Provision zuerkannt wor-
den ist, finden die Bestimmungen des Abs. 2 und
des § 46 Abs. 3 und 4 Anwendung.

(5) Die Bezüge auf Grund der Abs. 1 bis 4
dürfen den Dienstbezug (Ruhe- oder Versor-
gungsgenuß) eines vollbeschäftigten Landes-
lehrers der entsprechenden Verwendungsgruppe
nicht übersteigen.

§ 60.

Die erstmalige Einreihung von Landeslehrern,
die sich am 13. März 1938 in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis als Lehrer befunden
haben und noch nicht in die Verwendungs-
gruppen und Gehaltsstufen des Gehaltsüberlei-
tungsgesetzes übergeleitet worden sind, in die
Verwendungsgruppen und Gehaltsstufen des Ge-
haltsgesetzes 1956 sowie die Überleitung der
unter § 1 fallenden Pensionsparteien, ist unter
weiterer Anwendung der Bestimmungen des
§ 9 des Landeslehrer-Gehaltsüberleitungsgesetzes,
BGBl. Nr . 188/1949, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr . 177/1951 und BGBl. Nr . 56/
1956, durchzuführen.

§ 61.

(1) Auf Grund der bisherigen Vorschriften
zuerkannte besoldungs- oder pensionsrechtliche
Ansprüche von Landeslehrern des Dienst- und
Ruhestandes oder ihren Hinterbliebenen bezie-
hungsweise Angehörigen bleiben unberührt.

(2) Zulagen, auf die ein Landeslehrer auf
Grund seines Dienstverhältnisses wegen einer
durch den Krieg 1914—1918 erlittenen Kriegs-
beschädigung am 13. März 1938 Anspruch hatte,
gebühren ihm im Sinne des § 85 des Gehalts-
gesetzes 1956 weiter.

§ 62.

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset-
zes sind auf die nach § 1 unter dieses Bundes-
gesetz fallenden Personen die nachstehenden
dienstrechtlichen Vorschriften, soweit sie noch
in Geltung stehen, nicht mehr anzuwenden, so-
fern nicht in diesem Bundesgesetz ausdrücklich
anderes bestimmt ist:
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a) das Landeslehrer-Gehaltsüberleitungsge-
setz, BGBl. Nr . 188/1949, und die hiezu
ergangenen Novellen, BGBl. Nr. 177/1951
und BGBl. Nr. 56/1956,

b) das Bundesgesetz vom 25. Juli 1956, BGBl.
Nr. 172, über das Gnadenrecht in Diszi-
plinarangelegenheiten der Landeslehrer,

c) die §§ 12, 13, 14 Abs. 1 letzter Satzteil
und Abs. 2, 15 Abs. 1 und 2, 16 sowie Ab-
schnitt V (§§ 48 bis 58) des Gesetzes vom
14. Mai 1869, RGBl. Nr . 62, in der gel-
tenden Fassung (Reichsvolksschulgesetz),

d) die §§ 105 bis 119, 120 Abs. 1 und 2, 121
(mit Ausnahme der im Abs. 3 vorgesehe-
nen Bestimmung, daß die Lehrer den
durchgenommenen Lehrstoff, die schrift-
lichen Hausaufgaben und die Schularbeiten
wöchentlich im Klassenbuch zu verzeichnen
haben), 122, 126 Abs. 1, 127 Abs. 1, 128,
129, 131, 132, 133, 134 Abs. 1 und 135
Abs. 1 und 2 der definitiven Schul- und
Unterrichtsordnung vom 29. September
1905, RGBl. Nr . 159,

e) die die Landeslehrer betreffenden dienst-,
gehalts-, pensions- und disziplinarrecht-
lichen Vorschriften der Bundesländer, so-
weit es sich nicht um Vorschriften handelt,
die auf Grund des. § 3 des Lehrerdienst-
rechts-Kompetenzgesetzes, BGBl. Nr. 88/
1948, erlassen worden sind.

(2) Die Bestimmungen des Beamten-Überlei-
tungsgesetzes, StGBl. Nr. 134/1945, und des

Religionsunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr 190/
1949, in der Fassung der Novellen BGBl.
Nr. 185/1957 und BGBl. Nr . 243/1962, werden
durch dieses Bundesgesetz nicht berührt.

§ 63.

(1) Dieses Bundesgesetz tri t t am 1. Feber 1964
in Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes-
gesetzes können bereits von dem der Kund-
machung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an
erlassen werden. Sie treten jedoch frühestens
gleichzeitig mit diesem Bundesgesetz in Kraft.

§ 64.

(1) Mit der Wahrnehmung der dem Bund ge-
mäß Artikel 14 Abs. 8 des Bundes-Verfassungs-
gesetzes in der Fassung von 1929 und in der
Fassung des Bundesverfassungsgesetzes vom
18. Juli 1962, BGBl. Nr . 21.5, zustehenden Rechte
ist das Bundesministerium für Unterricht betraut.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes-
gesetzes (ausgenommen die Verordnungen ge-
mäß § 19 Abs. 5) sind vom Bundesministerium
für Unterricht im Einvernehmen mit dem Bun-
deskanzleramt, soweit ihre Bestimmungen
finanzielle Auswirkungen für den Bund nach
sich ziehen, außerdem im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Finanzen zu er-
lassen.

Schärf
Gorbach Drimmel Klaus
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